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Anhörung zu ersten Erwägungen für die zukünftige Nu tzung des 26-GHz-Bandes 

(24,25 - 27,5 GHz) 
 

Stellungnahme Airbus 
 
 
Airbus begrüßt die Möglichkeit einer Stellungnahme bezüglich der “Anhörung zu ersten Erwägungen 
für die zukünftige Nutzung des 26-GHz-Bandes (24,25 - 27,5 GHz)” der Bundesnetzagentur. 
 
Wir sind mit der Bundesnetzagentur einverstanden, dass lokale 5G-Anwendungen zur optimalen 
Nutzung des 26-GHz-Bands beitragen werden. Unserer Meinung nach, bieten Frequenzzuteilungen 
für die lokale grundstücksbezogene Nutzung innerhalb und außerhalb von Gebäuden maximale 
Flexibilität für neue Geschäftsmodelle von Airbus. Solche Frequenzzuteilungen für einzelne 
Basisstationen sind erforderlich, um die Airbus „Fabrik der Zukunft“ zu implementieren und die 
Produktivität aller Industriestandorte der Airbus Group in Deutschland zu erhöhen. 
 
„Fabrik der Zukunft“ Anwendungen erfordern eine extrem hohe Dienstgüte hinsichtlich inter alia 
Zuverlässigkeit, Sicherheit und geringer Latenz. Solche Anwendungen lassen kein Störrisiko zu. Dazu 
muss der störungsfreie Betrieb der aktuellen Anwendungen in dem 26-GHz-Bereich, insbesondere der 
Erderkundungsfunkdienst, gewährleisten sein. Deswegen stimmen wir der BNetzA zu, dass in diesem 
Bereich Einzelfrequenzzuteilungen erforderlich sind. 
 
Wir sind zudem der Meinung, dass das Modell für die zukünftige Nutzung von 3.700-3.800 MHz, bei 
dem die Nutzung des gesamten Frequenzbereichs im Innenbereich von Gebäuden mit Möglichkeiten 
der Nutzung kleinere Teilfrequenzbereiche außerhalb von Gebäuden auf lokaler Basis kombiniert 
wird, ein hervorragendes Vorbild für die zukünftige Nutzung des 26 GHz-Bandes ist. 
 
Wir betonen, dass die in Abschnitt 3 angegebenen Untersuchungen voraussetzten, dass 5G-
Basisstationen keine Emission über den Horizont abstrahlen. Dennoch werden 5G-Basisstationen in 
diesen Frequenzen beam-forming-Antennen anwenden, die ihre Emissionseigenschaften an den 
Standort der Endnutzer anpassen. Dies stellt ein spezifisches Risiko dar, da solche Antennen 
unabhängig von ihrer physischen Abwärtsneigung durch beam-forming über den Horizont abstrahlen 
können. Ein Szenario, in dem eine an einer Straßenlaterne montierte Basisstation dazu dient einen 
Endbenutzer in der obersten Etage eines Gebäudes zu bedienen, ist höchst realistisch. Solche Fälle 
würden höchstwahrscheinlich zu erheblichen Störungen des Intersatellitenfunkdienstes im 24,45-27,5 
GHz Bereich und des festen Funkdienstes über Satelliten im 24,65-25,25 GHz Bereich führen. Daher 
empfiehlt Airbus der BNetzA, PFD-Grenzwerte für Emissionen über dem Horizont zu erlassen, um den 
störungsfreie Betrieb des Satellitenfunkdienstes zu gewährleisten. 
 
Wir bestätigen die Feststellung der BNetzA in Abschnitt 2, insbesondere die Notwendigkeit, die 
bestehenden EDRS-Erdfunkstellen in Weilheim, sowie die mögliche zukünftige Erdfunkstelle in 
Neustrelitz, zu schützen. Diese Erdfunkstellen an Standorten des DLR dienen EDRS-Feeder-Downlink 
Anwendungen im EESS-Bereich (25,5-27 GHz). Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass es künftig 
auch möglich sein sollte, neue Erdfunkstellen in die Liste in Abschnitt 2 aufzunehmen. ECC 
Entscheidung (18)06 legt fest: "CEPT administrations need to maintain, with appropriate provisions in 
their authorisation for MFCN, the possibility for existing and future EESS/SRS earth stations in the 
25.5-27 GHz band and FSS earth stations in the 24.25-25.25 GHz to use their respective bands and 
to safeguard their future operations taking into account the Radio Regulations." 
 
Wir befürworten natürlich den allgemeinen Grundsatz, dass MFCN den Bereich nutzen darf, nur wenn 
der störungsfreie Betrieb des Erderkundungsfunkdienstes gewährleistet ist. Dieser Grundsatz ist  



 

 

notwendig, um die Bundesinvestitionen in den Erderkundungsfunkdienst und die Zukunft des 
föderalen Raumfahrtprogrammes zu sichern. Um den störungsfreien Betrieb von Erdfunkstellen zu 
gewährleisten, ist es insbesondere nötig, die technischen Bedingungen der ECC Entscheidung (18)06 
und der ECC Empfehlungen zum Schutz des Erderkundungsfunkdienstes auch in Abschnitt 2 
aufzunehmen. 
 
Wir nehmen den folgenden Abschnitt zur Kenntnis: "Die Frequenzzuteilungen des Richtfunks im 
Frequenzbereich 28 GHz laufen zum 31. Dezember 2020 aus. Die Bundesnetzagentur erarbeitet 
derzeit neue Zuteilungsregelungen für diesen Frequenzbereich, der damit dann als eine Alternative für 
den 26-GHz-Bereich zur Verfügung steht.“ Dennoch betonen wir weiter, dass 5G Anwendungen auch 
in Zukunft keinen Zugang zu dem 28 GHz Frequenzbereich zugelassen sein sollten. Wir unterstützen 
die Entscheidung der WRC-15 und CEPT, 5G Anwendungen im 28 GHz Frequenzbereich 
grundsätzlich abzulehnen. 
 
Wir betonen dazu, dass der passive Erderkundungsfunkdienst im 24-GHz-Bereich von unerwünschten 
Emissionen von 5G-Systemen im 26-GHz-Bereich geschützt werden musst. Ein Schutzband im 
unteren Teil des 26 GHz Bandes ist daher notwendig, solange 5G-Systeme die Begrenzung der 
unerwünschten Emissionen im passiven 24-GHz-Band nicht einhalten können. 
 
Letztendlich haben wir Interesse am Erwerb von Frequenzzuteilungen für lokale Nutzung an den in 
Anhang 1 aufgeführten Standorten. An diesen Standorten werden sowohl Forschungs-, Entwicklungs- 
als auch Produktionstätigkeiten durchgeführt. 
 
Wir bedanken uns bei der Bundesnetzagentur für die Gelegenheit zur Kommentierung des Entwurfs 
des Vergabeverfahrens und würden die Berücksichtigung unserer Vorschläge sehr begrüßen. 
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Annex 1: Airbus Produktionsstandorte in Deutschland  
 

1. Aalen 
2. Augsburg 
3. Backnang 
4. Bremen 
5. Buxtehude 
6. Donauwörth 
7. Dresden 
8. Friedrichshafen 
9. Hamburg-Finkenwerder 
10. Heilbronn 
11. Jena 
12. Kassel 
13. Lampoldshausen 
14. Manching 
15. Nordenham 
16. Ottobrunn 
17. Potsdam 
18. Schrobenhausen 
19. Stade 
20. Ulm 


